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MÜLLABFUHRTERMINE 
Hausmüllabfuhr (35 / 50 / 60 / 80 / 120- und 240-Literbehältnisse): 

Biotonne 11.02.2026   25.02.2026

Restmüll 13.02.2026   27.02.2026

Gelbe Tonne 23.02.2026   16.03.2026

Papiertonne 24.02.2026   24.03.2026

Vereinssammlung Papier 15.03.2026

Schadstoffsammlung 19.03.2026  06.11.2026

Sperrmüll  nur noch auf Abruf

Kontaktdaten  
Abfallberatung ∕∕ alb@lkbh.de 0761 2187-9707

Sperrmüllservice ∕∕ sperrmuell@lkbh.de 0761 2187-8844

Gebühren/ Behälter ∕∕ gebuehreneinzug@lkbh.de 0761 2187-8844

REMONDIS (alle Abfuhren) ∕∕ lkbh@remondis.de 0761 51509-95 

Kompostberatung Herr Schulz 07653 6379  
RAZ (Regionales Abfallzentrum)  
Titisee-Neustadt 07651 933383 

IMPRESSUM
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Gemeinde 79877 Friedenweiler
Tel. 07654/9119-0
gemeinde@friedenweiler.de
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Bürgermeister Josef Matt o.s.V.i.A.
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Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der/die Vorsitzende des 
jeweiligen Vereins. 
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GmbH & Co. KG 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
Tel. 07771 9317-11, Fax 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage: www.primo-stockach.de

NOTFALLRUFNUMMERN
Notfallrettung     112

Krankentransport 0800 19222

Ärzte-Notdienst 116 117

Ärztlicher Wochenend-Notfalldienst
Die Ärzte der Notfall-Praxis haben am Wochenende ihre Sprechzeiten in den 
Räumlichkeiten der Helios-Klinik, Jostalstraße 12 in Titisee-Neustadt.
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage durchgehen von 10.00 - 19.00 Uhr 
Hausbesuche werden über die Notfalldienstnummer 116 117 vermittelt

Zahnärztliche Notrufnummer 0761 12012000

Gift-Notruf 0761 19240

Polizei-Notruf: 110
Polizei Titisee-Neustadt:  07651 9 33 60
Polizei Löffingen:  07654 806060 
Mo. - Fr., 07.30 - 12.00 Uhr, Mo. - Do., 13.30 - 16.45 Uhr, Fr., 13.30 - 16.30 Uhr

Feuerwehr - Notruf: 112 
Abtlg. Wehr Friedenweiler 
Kommandant M.Winterhalder 07651 9395487 o. 0171 1986085 
Stellvertreter J. Jobb 07651 933267 
Abtlg. Wehr Rötenbach 
Gesamtkommandant G. Disch 0173 59 29 721 o. 07654 12 88 
Kommandant J. Stegerer 0151 58 11 74 93 
Stellvertreter M. Disch      0173 5929 722

Wasserversorgung
Wasserwerk Löffingen 0170 7068224 o. 0171 3066126
Bauhofleiter Heer 0173 5929725

Gasversorgung badenova Freiburg
Service-Nr. (Vertragskunden) 0800 2838485
Notrufnummer Gas/Wasser/Strom    0800 2767767
(Bereitschafts- und Entstörungsdienst rund um die Uhr)   

Stromversorgung Energie Dienst AG
Service-Nr.   07623 92-1200
Störungs-Nr.  07623 92-1818

ACHTUNG!
Redaktionsschlüsse Mitteilungsblatt 
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 21.02.2026
Redaktionsschluss ist am Dienstag, 17.02.2026

Das übernächste Mitteilungsblatt erscheint am 07.03.2026
Redaktionsschluss ist am Dienstag, 03.03.2026

Bitte senden Sie Texte für den redaktionellen Teil rechtzeitig bis 11 Uhr  
des jeweiligen Redaktionsschlusses an die Redaktion des Mitteilungs-
blattes, Frau Hiba Younes (hiba.younes@friedenweiler.de) Vielen Dank. 

Das Mitteilungsblatt erscheint auch im Jahr 2025 im zweiwöchi-
gen Rhythmus in den geraden Kalenderwochen. 

ÖFFNUNGSZEITEN UND ERREICHBARKEIT  
VON RATHAUS UND BÜRGERSERVICE

ORTSTEIL RÖTENBACH
Bürgermeisteramt 
 07654 9119-0  ∕∕   07654 9119-19 
 gemeinde@friedenweiler.de 
Montag-Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Dienstag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr - 18.30 Uhr

Jeanette Wolf (Integrationsmanagerin)
Mittwoch 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
Jugendmigrationsdienst Integrationsmanagement
Tel. 07651 9399-12 oder 0171 93 44 195
jeanette.wolf@diakonie.ekiba.de

ORTSTEIL FRIEDENWEILER
Bürgerservice 
 07651 5035  ∕∕   07651 4130
 heidi.hoefler@friedenweiler.de 
Montag, Mittwoch, Freitag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

WEITERE WICHTIGE NUMMERN
Bürgermeisteramt 07654 9119-0

Benedikt-Winterhalder-Halle 07654 9209030

Fürstenberg-Saal/Haus des Gastes 07651 5035

Freibad 07651 2557

Bauhof Friedenweiler 07654 7591 
Bauhofleiter Heer 0173 5929725

Forstverwaltung Christoph Birkenmeier, Revierleiter 0173 9464315 
Fax: 07654 90 69 52

Fachstelle Sucht Freiburg, bwlv 0761 156309/0 

Verbraucherzentrale, Info   0180 550 59 99 
Mo bis Do 10 - 18 Uhr und Fr 10 - 14 Uhr 

Telefonseelsorge (kostenlos) 0800 1110111

Frauenhorizonte (gegen sexuelle Gewalt) 0761 285 85 85

DRK-Kreisverband 0761 88508-0

HELIOS-Klinik  07651 29-0

Pflegestützpunkt Breisgau Hochschwarzwald
Gebiet: Dreisamtal, Hochschwarzwald
79822 Titisee Neustadt, Wilhelm-Stahl-Str. 13 (gegenüber der AOK)
Ansprechpartner Tamara Schwarzwälder  0761/2187 2979
Email: tamara.schwarzwaelder@lkbh.de, pflegestuetzpunkt@lkbh.de
Hebamme Beate Barsch, Im Zinken 1, Löffingen 07654 92 19 50

Hebamme Cornelia Wölfle Fliederstr. 17a, Löffingen 07654 805959
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 GEMEINDE FRIEDENWEILER
 

Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am 
Dienstag, 10. Februar 2026 um 19:00 Uhr im Sitzungszim-
mer Rathaus Rötenbach mit folgender Tagesordnung statt.
 
1. Bürgerfrageviertelstunde  
2. Vorstellung von Jeanette Wolf – Mitarbeiterin der Diakonie 

im Rathaus Rötenbach – und Ihrer Arbeit im Intergrations-
management  

3. Beratung über die Sanierung der Toilette im Proberaum 
des Fürstenbergsaals in Friedenweiler aufgrund weiterer 
Anfrage eines betroffenen Vereins  

4. Unterstützung der Kirchenrenovation der Klosterkirche in 
Friedenweiler durch eine Spende  

5. Bauantrag zur Errichtung eines Umspannwerks und Batte-
rieparks zur Speicherung und Einspeisung von elektrischer 
Energie in Friedenweiler, Gemarkung Rötenbach, Flst.-Nr. 
743/24, von i-Access Energy GmbH  

6. Arbeitsvergaben Benedikt-Winterhalder-Halle
 Rohbau Erdarbeiten, Gerüstbauarbeiten, Holzbauarbeiten, 

Blechnereiarbeiten, Kunststofffenster, Metallbau-Vergla-
sung und Wärmeverbundsysteme/Gipsarbeiten  

7. Verschiedenes / Bekanntgaben  
gez.
Josef Matt
Bürgermeister

Ratsinformationssystem  
der Gemeinde Friedenweiler
Über das Ratsinformationssystem der Gemeinde können Sie online 
Informationen über die Gemeinderatssitzungen einsehen.
Sie gelangen hierauf über die Internetseite der Gemeinde Frieden-
weiler unter www.friedenweiler.de und dort direkt über den Link 
"KommunalPLUS Regisafe".
 
Hier können Sie Sitzungstermine, die jeweiligen Tagesordun-
gen mit Sitzungsunterlagen sowie die Bekanntgabe der Be-
schlüsse einsehen.
 
Gemäß der aktuell geltenden Bekanntmachungssatzung der Ge-
meinde Friedenweiler werden die öffentlichen Bekanntmachungen 
der Tagesordnung auch weiterhin parallel auf der Internetseite der 
Gemeinde (www.friedenweiler.de) unter "Amtliche Bekanntma-
chungen" bereitgestellt.
 
Ergänzend werden die öffentlichen Bekanntmachungen auch durch 
Einrücken in das Amtsblatt der Gemeinde Friedenweiler erfolgen.

BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 

die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum Landtag am 08.03.2026

1.   Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl 
 der Gemeinde Friedenweiler
 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026

 während der allgemeinen Öffnungszeiten Montag – Freitag 
von 08.30 – 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 – 16.00 Uhr und 
Donnerstag von 14.00 – 18.30 Uhr beim Bürgermeisteramt, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstr.24, 79877 Friedenweiler für 
Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberech-
tigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2.   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 20.02.2026 bis 12.00 Uhr beim Bürger-
meisteramt, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 24 , 79877 Frie-
denweiler Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 

4.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
46 Freiburg I durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1   eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 
Person;

5.2   eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn

5.2.1   sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Absatz 2 
Satz 3 der Landeswahlordnung (bis zum 15.02.2026)  oder die 
Einspruchsfrist gegen das  Wählerverzeichnis nach § 21 Ab-
satz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat, 

5.2.2   ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des 
Landtagswahlgesetzes entstanden ist,

 5.2.3   ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt geworden ist.

 Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026, 15.00 Uhr beim Bür-
germeisteramt, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 24 , 79877 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Friedenweiler schriftlich, elektronisch (zum Beispiel durch 
Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden.

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6.   Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7.   Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

7.1  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

7.2   einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Brief-
wahl und

7.3   einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die voll-
ständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist, 
sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die 
Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind. 

 

8.   Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine ande-
re Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9.   Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

Friedenweiler, 30.01.2026

Josef Matt, Bürgermeister

Landtagswahl 08.03.2026
Wahlscheinantrag bequem per Internet oder QR-Code
Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine neben 
den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden (§ 
19 Abs. 1 Landeswahlordnung).

Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlschei-
nes per Internet auf unserer Homepage www.friedenweiler.
de an. Beim Aufruf des Links „Internet-Wahlscheinantrag“ er-
halten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Ihnen 
steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine ab-
weichende Versandanschrift senden zu lassen.

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR Code auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung aufrufen. Ihre Daten werden hier bereits an-
gezeigt, beim Familiennamen nur der Anfangsbuchstaben ge-
folgt von einem *. Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und bei 
Bedarf eine abweichende Versandanschrift.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis.
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen an-
schließend per Deutsche Post AG zugestellt.

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an gemeinde@friedenwei-
ler.de, einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie 
Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum und 
Ihre Wohnanschrift angeben.
 
Hinweis:
Die Wahlbenachrichtigungen der Gemeinde Friedenwei-
ler werden ab dem 26.01.2026 durch die Deutsche Post 
AG zugestellt. Ab diesem Zeitpunkt steht der Link „Inter-
net-Wahlscheinantrag“ zur Verfügung. 

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an:
Rathaus Rötenbach, Anita Baader, Tel.: 07654-91190, E-Mail: ge-
meinde@friedenweiler.de

1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der  
Gemeinde Friedenweiler für das Haushaltsjahr 2026
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat am 16.12.2025
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
 
1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 7.515.697 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 7.261.360 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 254.337 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.3 und 1.4) 254.337 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-
dungen

0 €
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1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis 
(Saldo aus 1.6 und 1.7) 0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Saldo aus 1.5 und 1.8) 254.337 €

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 7.000.510 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 6.407.461 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 593.049 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 3.334.682 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 4.678.711 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit von -1.344.029 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -750.980 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 525.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 117.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit von 408.000 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes,
Saldo Finanzhaushalt -342.980 €

 
3. Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird festgesetzt auf   275.000 EUR
 
 
4. Verpflichtungsermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mir Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 
 0 EUR
 

§ 4 Kassenkredit
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 650.000 EUR

 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom 
Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 
21.01.2026 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 23.01.2026 be-
stätigt.
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.02.2026 bis 
20.02.2026 im Rathaus im Ortsteil Rötenbach, Hauptstraße 24, zu 
den allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.
 
Friedenweiler, den 07.02.2026

 
Josef Matt, Bürgermeister

Haushaltsplan 2026
Der Gemeinderat hat am 16.12.2025 den Haushalt für das Jahr 
2026 beschlossen. Im Haushaltsplan sind sämtliche von der Ge-
meinde zu erfüllenden Aufgabenbereiche enthalten. Insbesondere 
wird in den Plänen aufgezeigt, welche finanziellen Mittel zur Erfül-
lung der Aufgaben benötigt werden und welche Einnahmen zur Fi-
nanzierung der notwendigen Ausgaben zur Verfügung stehen.
 
Die wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung sind die 
Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2026 
(voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der 
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) und die Er-
gebnisse der November-Steuerschätzung 2025. Die für die Berech-
nungen der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Einwohnerzahl 
beträgt 2.053 Einwohner. 
 
Bei den Personalkosten wurden die Ergebnisse der letztjährigen 
Tarifverhandlungen für Angestellte berücksichtigt und bei den 
Beamtengehältern wurde der nachträgliche Vollzug der letzten Ta-
rifverhandlungen angesetzt. Die Sach- und laufenden Betriebsauf-
wendungen zur Unterhaltung der Gemeindegebäude, Einrichtun-
gen sowie des Straßen- und Wegenetzes, wurden auf der Basis der 
Ergebnisse der Vorjahre errechnet.
 
Der Haushalt der Gemeinde Friedenweiler hat 2026 folgendes Vo-
lumen:
Ergebnishaushalt   7.515.697 EUR
Investitionen   4.678.711 EUR
Summe    12.194.408 EUR
 
In den nachfolgenden Ausführungen werden die wesentlichen 
Punkte des Haushaltsplanes der Gemeinde Friedenweiler für das 
Jahr 2026 erläutert
 
1.1 Ergebnishaushalt
Die Summe des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf 7.515.697 EUR. 
Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Erträge und Aufwendun-
gen enthalten. Auf der Aufwandsseite liegt der Schwerpunkt bei 
den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die gemein-
deeigenen Einrichtungen, den Personalausgaben, bei den Zinszah-
lungen für die aufgenommenen Kredite, den Zahlungen im Rahmen 
des Finanzausgleiches an den Landkreis und das Land und bei den 
Zuweisungen an Dritte, hierunter fallen z.B. die Vereinszuweisun-
gen. Neu ist, dass auch die Aufwendungen aus den sogenannten 
Abschreibungen dargestellt werden.

Zur Finanzierung dieser Aufwendungen stehen die Gebühren 
(Kindergartengebühr, Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, usw.), 
die Einnahmen aus den Verkaufserlösen (Holzverkäufe), Miet- und 
Pachteinnahmen und die Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewer-
besteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,) zur Verfügung. Be-
deutende Einnahmequellen sind die Beteiligung der Gemeinde am 
Einkommensteueraufkommen und die Schlüsselzuweisungen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich.

Im Ergebnishaushalt soll mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis 
erwirtschaftet werden. Aufgrund der geringen Steuerkraft im Haus-
haltsjahr 2024 (hohe Gewerbesteuerrückzahlungen) können wir im 
kommenden Jahr mit sehr hohen Zuweisungen aus dem Finanz-
ausgleich kalkulieren. Aus diesem Grund ist nach den Planwer-
ten davon auszugehen, dass im Jahr 2026 sogar ein positives 
Ergebnis in Höhe von +254.337 € erreicht wird. Für den Finanz-
planungszeitraum 2026 bis 2029 wird mit folgenden Ergebnissen 
geplant:
2026  +254.337 EUR
2027  -20.434 EUR
2028  -165.673 EUR
2029  -378.734 EUR
 
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sind der nachfolgen-
den Aufstellung im Vergleich zu den Vorjahren enthalten:
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1.2. Investitionsmaßnahmen
Die geplanten Investitionen belaufen sich nächstes Jahr auf enor-
me 4.678.711 EUR. Im Investitionsplan sind alle vermögenswirksa-

men Ausgaben und die zur Finanzierung dieser Projekte benötigten 
Einnahmen veranschlagt. Die Einnahmenseite wird bestimmt durch 
staatliche Zuschüsse für Investitionsvorhaben, möglichen Einnah-
men aus Grundstücksverkäufen einschl. den Anliegerbeitragszah-
lungen. Auf der Ausgabenseite sind sämtliche baulichen Investiti-
onsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern und 
die Grundstückskäufe veranschlagt.

Der Investitionshaushalt des Jahres 2026 wird im Wesentlichen 
geprägt durch folgende Projekte:
- Sanierung der Benedikt-Winterhalder-Halle (1,2 Mio. €)
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (3,0 Mio. €)

Ausgabenstruktur und Finanzierung der Investitionen:
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 3.072.682
Einzahlungen aus geplanter Darlehensaufnahme 525.000
Einzahlungen aus Verkauf von Sachvermögen
(Grundstücken)

262.000

Einzahlungen aus Beiträgen 0
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt 
(ohne Abschreibungen)

593.049

Einsatz von vorhandenen liquiden Mittel 342.980
Einzahlungen zur Finanzierung der Investitions-
tätigkeit

4.795.711

Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.240.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen 119.711
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte 57.000
Auszahlungen für Grunderwerb 262.000
Auszahlung für Tilgungsleistungen 117.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.795.711

Entwicklung der liquiden Mittel (Bankguthaben):
Zum 01.01.2026 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei ca.
 455.000 EUR

2026 erfolgt voraussichtliche eine Verminderung mit -342.980 EUR

Finanzmittelbestand zum 31.12.2026 voraussichtlich bei
 112.020 EUR

Darstellung Schuldenstand:
Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum 01.01.2026  
 1.289.422 EUR
Tilgung 2026     -117.000 EUR
geplante Darlehensaufnahme 2026   525.000 EUR

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026   
 1.697.422 EUR

Infos aus dem Rathaus 

Öffnungszitä über d‘Fasnet
Am schmutzige Dunschdig, de 12. Februar 2026 wäred 
de Bürgermeischder un d‘Rothisler traditionell von de Narre ent-
machtet.  Ab de Entmachtung isch‘s Rothus zue. Am Fasnetsfridig 
und Rosemendig (13. und 16.02.2026) blibt‘s Rothus un de Bürger-
service in Friedewiiler gschlosse. Ab m Fasnetzischdig kenne Sie 
zu de gwohnte Zitä wieder im Rothus oder ab m Aschermittwoch 
beim Bürgerservice Friedewiiler vorbi kumme. Ä glückselige Fas-
net wünschet d`Rothisler.
Narri Narro!

Das Einwohnermeldeamt ist zur Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis am Rosenmontag von 08.30 - 12.00 Uhr erreichbar. 
(Siehe Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum Landtag am 08.03.2026 auf Seite 4/5)

Vielen Dank im Voraus.

! Straßensperrungen Fasnachtsveranstaltungen
Narrenverein Friedenweiler e.V.

Narrenbaumstellen und Umzug, Sonntag, 08.02.2026 
Am 08.02.2026 ist die Umzugstrecke (mit Aufstellung) in den Berei-
chen „Am Sommerberg, Kleineisenbachstraße, Peter-Thumb-Straße, 
Strandbadstraße, Klosterstraße, Lindenstraße (K 4964) und Schlos-
splatz in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr für den allgemeinen 
Fahrzeugverkehr teilweise eingeschränkt bzw. voll gesperrt.
 
„Hex-verbrännä“, Montag, 17.02.2026
Am 17.02.2026 sind die „Peter-Thumb-Straße und die Strandbadstra-
ße“ in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr für den allgemeinen Fahr-
zeugverkehr voll gesperrt.
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Narrenverein Rötenbach e.V.
 „Schnurren“, Donnerstag, 12.02.2026 
Zur Entmachtung des Bürgermeisters und dem anschließenden 
„Schnurren“ durch’s Dorf ist der öffentliche Verkehrsraum in der Zeit 
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr 
eingeschränkt. 

Umzug, Sonntag, 15.02.2026
Am 15.02.2026 ist die Umzugstrecke (mit Aufstellung) in den Bereichen 
„Hauptstraße, Friedenweilerstraße, Stichstraße, Oberdorfstraße, Rohr-
straße, Kirchweg“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr für den allge-
meinen Fahrzeugverkehr teilweise eingeschränkt bzw. voll gesperrt.

Funkenglunker, Dienstag, 17.02.2026
Am 17.02.2026 ist der allgemeine Fahrzeugverkehr in den Bereichen 
Hauptstraße (ab Rathaus) bis Friedenweilerstraße (Grundschule) in 
der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr für den allgemeinen Fahrzeug-
verkehr eingeschränkt. 

Wir bitten um Beachtung und Verständnis für diese Einschränkungen.

Die Narren freuen sich über närrisch geschmückte Häuser entlang 
der Umzugsstrecken. Vielen Dank.

NARRI NARRO

Fastnächtliches Brauchtum und Tradition
In unserer Gemeinde besteht seit vielen Jahren 
die Tradition der 20-Jährigen. Hierbei handelt 
es sich um eine einmalige Gruppe junger Men-
schen, die im jeweiligen Jahr ihr 20. Lebensjahr 
vollenden. Dieser Gruppe obliegen verschie-
dene fastnächtliche Aufgaben, die fest im örtli-
chen Brauchtum verankert sind.
Zu diesen Bräuchen zählt unter anderem das 
sogenannte Katzenmusik machen. In der Nacht zum Schmutzigen 
Dunschdig ziehen die 20-Jährigen durch den Ort und machen Lärm, 
um die närrischen Tage traditionell einzuläuten. Die Ausübung ist 
ausschließlich dieser Altersgruppe vorbehalten und wird seit Gene-
rationen gepflegt. Auch durch diesen, über Jahrzehnte gewachse-
nen Brauch, hat der Narrenverein den Status des “Unesco immateri-
ellen Kulturerbes” ausgesprochen bekommen.

In den vergangenen Jahren kam es durch vermehrten Zuzug neuer 
Einwohner*innen, denen diese Tradition nicht bekannt ist, immer 
wieder zu Missverständnissen. Die 20-jährigen wurden beschimpft/
bedroht sowie wurde die Polizei wegen vermeintlicher Ruhestörung 
verständigt. Dies ist weder für die eingesetzten Polizeikräfte noch 
für die beteiligten jungen Menschen, die ausschließlich einer tradi-
tionellen Verpflichtung nachkommen, eine angenehme Situation.
Wir möchten daher an die Bevölkerung appellieren, dieses fast-
nachtliche Brauchtum nicht als Ruhestörung zu werten, sondern als 
Teil unserer kulturellen Tradition zu verstehen, und bitten um ent-
sprechendes Verständnis und Rücksichtnahme.
 
Für den Narrenverein Rötenbach e.V. 
gez. Evelyn Heer, 1.Vorsitzende

Für die Gemeinde Friedenweiler
gez. Josef Matt, Bürgermeister   

Hinweise zum Zurückschneiden von Hecken, 
Sträuchern und Bäumen
Bei der Freihaltung von Gehwegen und Straßen sind während der 
Vegetationsperiode vom 01. März bis zum 30. September eines Jah-
res die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes zu beachten. Nach 
§ 29 Abs. 3 Naturschutzgesetz ist es in dieser Zeit verboten, Hecken, 
lebende Zäune, Bäume, Gebüsche und Röhrichtbestände zu roden, 
abzuschneiden oder auf andere Weise zu zerstören.

Abgesehen von Schutzgebieten, in denen meist ein unbefristeter 
Schutz vorgesehen ist, soll damit auch im Siedlungsbereich ein Min-
destschutz der wildlebenden Arten sichergestellt werden. Diese 
Vorschrift soll vor allem dem Schutz von Lebensstätten wildleben-
der Tiere dienen.
 
Ausnahmen von diesem Verbot bestehen unter anderem für Maß-
nahmen, die im Einzelfall nach Art und Umfang den Schutzzweck 
nicht beeinträchtigen. Ein maßvolles Zurückschneiden von Hecken, 
Gebüschen und Bäumen kann somit im Einzelfall erfolgen, wobei 
darauf zu achten ist, dass frei lebende Arten, insbesondere brütende 
Vögel, nicht beeinträchtigt werden.
 
Ein vollständiges Abschneiden von Hecken, Sträuchern, Bäumen 
usw. ist in der Zeit vom 01. März bis 30. September grundsätzlich 
verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. In Zweifelsfällen 
kann die zuständige Untere Naturschutzbehörde bei den Land- und 
Stadtkreisen weitere Auskünfte geben.
 
Hecken, Sträucher und Bäume an Straßen und Gehwegen auslichten
 
Anpflanzungen (Hecken, Büsche, Bäume und Sträucher u.ä.) müssen 
an öffentlichen Straßen, Wegen und Gehwegen so zurückgeschnit-
ten werden, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigt werden und die Anpflanzungen nicht in die öffentli-
che Verkehrsfläche hineinwachsen. Auch Äste und Zweige dürfen 
nicht in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen.
 
Dabei müssen folgende Lichträume frei bleiben: 4,50 m über 
der gesamten Fahrbahn und 2,50 m über Fußwegen.
 
Die Bepflanzungen von Eckgrundstücken muss den Fahrzeugfüh-
rern eine ausreichende Sicht auf die Kreuzung und die einmünden-
den Straßen und Wege gewährleisten. Selbstverständlich sind Ver-
kehrszeichen von Anpflanzungen freizuhalten.
 
Im Interesse der ungehinderten und verkehrssicheren Benutzung 
der Gehwege und der Straßen bitten wir um Zurückschneidung der 
Anpflanzungen nach der Beendigung der diesjährigen Vegetations-
periode.
 
Fürsorglich weisen wir daraufhin, dass bei einem Nichtbefolgen der 
o.g. Anordnung die Gemeinde berechtigt ist, das Zurückschneiden 
auf Kosten des Anliegers vorzunehmen.
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BÜRGER-MITFAHRGELEGENHEIT

Ehrenamtliche Fahrten zum Dorfladen Rötenbach und zurück 
nach Friedenweiler
Freitag, 13.02.2026, 
Verena Goedecke, Tel. 07651/3087
Donnerstag, 19.02.2026, 
Matthias Schneider, Tel. 07651/9727077
Donnerstag, 26.02.2026, Matthias Spring, Tel. 0151/61256172
 
 
15:00 Uhr Treffpunkt: Pro Seniore Friedenweiler  
 Fahrt zum Dorfladen Rötenbach
16:30 Uhr Treffpunkt: Dorfladen Rötenbach   

Fahrt zum Pro Seniore Friedenweiler

DORFLADEN RÖTENBACH

Es gibt viel zu tun in unserem Dorfladen! Jetzt mit anpacken!  
So bleiben wir erfolgreich!
Was gibt es da nicht alles zu tun! Waren einräumen, Waren holen, 
Waren ausliefern, Ordnung im Laden halten, putzen, mithelfen bei 
der Bedienung und noch vieles mehr.
Über 30 Personen, jung und alt, unsere „Dorfladen-Familie“, arbei-
ten dafür ehrenamtlich und zum Wohl aller in unserem Laden! Das 
Erstaunliche ist: Das Engagement lässt nicht nach und es kommen 
immer neue Mithelfer/innen dazu! Alles zusammen leisten sie ca. 
1500 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr!
Viele von unseren Ehrenamtlichen arbeiten bereits seit der Dorfla-
den-Eröffnung, also seit 12 Jahren, mit. Das heißt aber auch, dass 

manche unserer Helferinnen und Helfer „in die Jahre kommen“ und 
leider mit gesundheitlichen Einschränkungen leben müssen.
Aktuell können wir Unterstützung beim Putzen, beim Einräumen 
und bei der Mithilfe im Café brauchen.
Darum: Wenn Sie Lust haben in unserem Dorfladen mitzuhelfen, 
melden Sie sich einfach im Laden, unter 07654-805 90 82 oder per 
Mail unter dorfladen-roetenbach@outlook.de
Wir finden sicher einen passenden „Job“ für Sie! Keine Angst: Wir 
überfordern niemanden!
 
Kostenloser Fahrdienst zum Dorfladen!
Jeden Donnerstagnachmittag holen wir Sie kostenlos ab und brin-
gen Sie zum Dorfladen. So können Sie auch ohne eigenes Fahrzeug 
bei uns einkaufen!
Treffpunkt ist in Friedenweiler um 15 Uhr beim Pro Seniore. Bei Bedarf 
holen wir Sie auch zu Hause ab! Bitte sprechen Sie das mit der jewei-
ligen Fahrerin oder dem Fahrer ab. Die Telefonnummer finden Sie im 
Mitteilungsblatt unter der Rubrik „Bürger-Mitfahrgelegenheit“.
Gerne bieten wir diesen außergewöhnlichen Service auch für Bür-
gerinnen und Bürger des Ortsteils Rötenbach an! Bitte melden 
Sie sich einfach bei der jeweiligen Fahrerin oder dem Fahrer an. Die 
Telefonnummer finden Sie im Mitteilungsblatt unter der Rubrik 
„Bürger-Mitfahrgelegenheit“.
Bitte bedenken Sie: Dieser Service der Gemeinde Friedenweiler ist 
kostenlos und völlig unverbindlich!
 
Kein Angebote-Flyer für die Woche vom 07.02.2026 bis zum 
14.02.2026
Wegen technischer Probleme können wir diesem Mitteilungsblatt 
keine Flyer von unseren Angeboten beilegen! Die Angebote wurden 
aber über DorfFunk, Mail und Instagram verbreitet.
Auf dem Reiter vor dem Dorfladen können Sie sich immer informieren.

Dorfladen Rötenbach: Wunschtraum für viele Gemeinden- bei 
uns schon lange selbstverständlich!

Fasnet 2026 vor und im Dorfladen
Wir freuen uns mit allen Närrischen auf eine fröhliche Fasnet 
2026 vor, an und in unserem Dorfladen! Die Fasnet-Bilder unse-
rer Grundschulkinder hängen bereits. Wir freuen uns über die 
wunderschön bunte Deko in unserem Dorfladen.
Hoffentlich haben alle Kinder ihre Fasnetsprüche gelernt, damit 
am schmutzige Dunnschdig wieder lautstark gebettelt werden 
kann.

Öffnungszeiten an der Fasnet 2026
Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten während der Fasnet:
 
Donnerstag, den 12.02.2026 (Schmutziger Dunnschdig) und
Montag, den 16.02.2026 (Rosenmontag) schließt der Dorfla-
den um 12 Uhr!
Nachmittags bleibt der Laden an diesen Tagen geschlossen!
 
An allen übrigen Tagen gelten die gewohnten Öffnungszeiten!



10 | SAMSTAG, 07. FEBRUAR 2026 AMTSBLATT DER GEMEINDE FRIEDENWEILER

Terminübersicht
der weiterführenden Schulen in Titisee-Neustadt  
für die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2026/27 

 
„Tag der offenen Tür“:
 
Hebelschule       
Freitag, 06. Februar 2026       
(Tag des offenen Unterrichts-     
08.30 Uhr bis 12.10 Uhr
Lernen an einer Gemeinschaftsschule)

Kreisgymnasium Hochschwarzwald:     
 Samstag, 07. Februar 2026
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tag der offenen Tür

Die Realschule Titisee-Neustadt     
Freitag, 06. Februar 2026
stellt sich vor
von 14.00 bis 16.30 Uhr
Beginn in der Franz-Beckert Halle

Kindergärten & Schulen 

Anmeldungen an den Schulen:
 Montag, 09.03.26 Dienstag, 10.03.26 Mittwoch, 11.03.26 Donnerstag, 12.03.26

Hebelschule
Anmeldeformular auf Homepage im 
Download verfügbar. (Bitte wenn möglich 
ausgefüllt vorlegen.)

 
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

 
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

 
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

 
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

Kreisgymnasium
Hochschwarzwald

08:00 – 13:00 Uhr
14:00 – 15:30 Uhr

08:00 – 13:00 Uhr
14:00 – 15:30 Uhr

08:00 – 13:00 Uhr
14:00 – 15:30 Uhr

08:00 – 13:00 Uhr
14:00 – 15:30 Uhr

Realschule
Titisee-Neustadt
Anmeldeformular auf Homepage im 
Download verfügbar. Bitte ausgefüllt 
vorlegen.

 
09:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 16:00 Uhr

 
 
14:00 – 16:00 Uhr

 
09:00 – 12:00
14:00 – 16:00

 
 
14:00 -16:00

Vorzulegen sind:
Unterlagen für die Anmeldung
• Ausgedruckten Online-Anmeldebogen, von allen Sorgeberech-
tigten unterschrieben
• Geburtsurkunde (Kopie oder Original) oder Pass
• Benötigtes Formular: - „Rückmeldung für den weiteren Bildungs-
weg“ Blatt1 oder
   - „Empfehlung der Klassenkonferenz“ Blatt 2 oder
   - Ergebnis des Potenzialtests“ Blatt 4
 • sowie das „Formular für die Anmeldung“ Blatt 3
1. Nur Realschule: Wenn Ihr Kind in die bilinguale Klasse aufge-

nommen werden soll, bringen Sie bitte eine Kopie der Halbjah-
resinformation mit.

2. Der Masernschutznachweis bzw. die Bestätigung der Leitung 
der abgebenden Grundschule, dass der Masernschutznachweis 
bereits vorgelegt wurde, ist ebenfalls im Original oder als be-
glaubigte Abschrift einzureichen.

3. Bei getrennt lebenden Eltern, die das gemeinsame Sorge-
recht ausüben: Einverständniserklärung des nicht zur Anmel-
dung anwesenden Elternteils. Mütter bzw. Väter, die das allei-
nige Sorgerecht ausüben, müssen dies schriftlich belegen.

Ohne vollständige Unterlagen ist eine Anmeldung nicht möglich.
Auch erkrankte Schüler müssen zu diesen Terminen angemeldet 
werden.

58. Kindersachenmarkt  
in Friedenweiler-Rötenbach

Am Samstag, 07.03.2026 findet von 9.30-11.00 Uhr der 58. Kin-
dersachenmarkt in der Benedikt-Winterhalder-Halle in Röten-
bach statt.
Es werden gebrauchte Baby- und Kinderbekleidung bis Gr.164 der 
Frühjahrs- und Sommerkollektion, Kindersitze, Kinderwagen, Spiel-
sachen, Bücher, Kinderfahrzeuge und vieles mehr angeboten.

Hierfür können die Listen und Befestigungshaken gegen eine Ge-
bühr von 1,- € ab Mittwoch, 25.02.2026 im Kindergarten Schwal-
bennest in Rötenbach oder im Blumenladen Lorenz, Pfauenstr. 16 
in T.-Neustadt abgeholt werden. Gerne können sie auch telefonisch 
(Tel: 07654-8518, Anrufbeantworter) oder per Mail (schwalbennest@
kabelbw.de) reserviert werden.
Die Annahme der Ware ist am Freitag, 06.03.2026 von 15.30 - 17.00 
Uhr und am Samstag, von 13.00-13.30 Uhr können die Anbieter ihre 
nicht verkauften Artikel wieder abholen. Der Erlös dieser Veranstal-
tung kommt den Kindern des Kindergartens zugute.

 

Außerdem werden unsere Eltern viele leckere Kuchen ba-
cken und von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr zum Verkauf anbieten. 
Auch wenn Sie vom Kindersachenmarkt keine Dinge benö-
tigen, können Sie gerne für Ihre Liebsten zum Nachmit-
tagskaffee ein paar Stücke holen. Um Müll zu vermeiden, 

füllen wir sehr gerne mitgebrachte Behälter.  

Ich grüße Sie herzlich und freue mich, auch im Namen meines 
Teams, auf einen gut besuchten Kindersachenmarkt und erste früh-
lingshafte Tage

Diana Übele
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Unser Team  
braucht Verstärkung! 
Wir suchen ab sofort oder zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

staatl. anerkannten Erzieher (w/m/d) o.ä. 
 Stellenumfang:  50%

Ihre Aufgaben
• Mitgestalten des Gruppenalltages
• Planung und Organisation der pädagogischen Arbeit
• Eigenverantwortliches Leiten einer Kindergartengruppe
• Entwicklungstand der Kinder beobachten und dokumentieren
• Umsetzung und Erstellung der individuellen Förderplanung 

für zugeteilte Bezugskinder und das Führen der Elternge-
spräche

• Regelmäßige Teilnahme an Teamsitzungen

Wir wünschen uns
• Interesse an unserem besonderen Tätigkeitsfeld
• Kreativität, Engagement und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten Ihnen
• eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

Schulkindergarten
• Mitarbeit in einem aufgeschlossenen, qualifizierten und en-

gagierten Team
• Interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder 
Mail an:

Schulkindergarten Villa Schwarzwaldkinder
Schwerpunkt Sprache und Lernen
Mühlenstraße 3
79877 Friedenweiler- Rötenbach
Tel. 07654 – 77067
Email:  info@villa-schwarzwaldkinder.de
Homepage:  www.villa-schwarzwaldkinder.de

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Kindergartenlei-
tung, Martina Lade, gerne zur Verfügung

Anmeldetermine für die  
Kreisgymnasien im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald  
dieses Jahr bereits ab 9. März
Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2026/2027 an den allge-
meinbildenden Gymnasien in der Trägerschaft des Landkrei-
ses Breisgau-Hochschwarzwald sind in diesem Jahr bereits im 
März. Hier die Termine im Einzelnen:
 
Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt:
Am 9. 10., 11. und 12. März, jeweils von 08:00 bis 13:00 Uhr und 
14:00 bis 15:30 Uhr.
 
Marie-Curie-Gymnasium in Kirchzarten:
Am 9. März von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, am 10. März von 08:00 
Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr, am 11. März von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und am 12. März von 08:00 bis 12:00 Uhr 
und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
 
Informationen zum genauen Prozedere finden sich im Internet 
auf der Homepage der jeweiligen Schulen.

Vereinsnachrichten 

Selbsthilfegruppe - Krebs
Denn jeder Mensch ist einzigartig, wichtig und wertvoll

Austausch in gemütlichen, geschützten Räumlichkeiten,
in ungezwungener Atmosphäre, mit absoluter Diskretion.
Keine/r soll sich allein gelassen fühlen.

Moralische Unterstützung, Motivation, Mut machen, Hoffnung 
geben, Selbstvertrauen stärken, Lebensqualität verbessern, 
sich gehalten, aufgefangen fühlen - wieder Freude am Leben 
haben.
 
Die Selbsthilfegruppe ist für jede/n, der/die an Krebs erkrankt 
ist – unabhängig von Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung.
Auch Angehörige sind willkommen.
 
Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenfrei.
Informationen unter
Tel.: 07651-9727078 Friedenweiler

SPORTVEREIN FRIEDENWEILER-RUDENBERG

Generalversammlung Sportverein Friedenweiler-  
Rudenberg e.V.
Am Samstag, den 21.02.2026, findet um 20.15 Uhr im Club-
haus in Friedenweiler, die alljährliche Generalversammlung 
statt.
Der SV Friedenweiler- Rudenberg e.V. lädt hierzu alle Mitglieder 
und Freunde des Sports recht herzlich ein.

Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.

Michael Tröndle – 1. Vorsitzender

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für 
rasche Hilfe durch den Arzt oder den 
Rettungsdienst sein!
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FREIWILLIGE FEUERWEHR 
ABTEILUNG RÖTENBACH

Einladung zur Generalversammlung 
der freiwilligen Feuerwehr Abteilung Rötenbach

Am Samstag den 21.02.2026 um 20.00 Uhr
im Gasthaus Bierhaus Pizzeria La Forccheta

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte: Aktive, Jugendfeuerwehr, Löschriege, Abteilungskom-
mandant
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfbericht und Entlastung des Kassiers
6. Grußwort von Bürgermeister Josef Matt und Entlastung der Feu-
erwehrführung
7. Neubau Feuerwehrhaus für die Abteilung Rötenbach 
8. Grußwort von Gesamtkommandant Martin Winterhalder
9. Grußwort von Marco Morath stellvertretender Vorsitzender Kreis-
feuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald für den Unterstüt-
zungsbereich Hochschwarzwald
10. Ehrungen
11. Termine 

12. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Gez. Jürgen Stegerer
Abteilungskommandant

VDK - ORTSGRUPPE RÖTENBACH

VdK- Kaffee-Nachmittag
Wann: Mittwoch, den 11. Februar 2026
Wo: Benedikt-Winterhalder-Halle Rötenbach
 mit „de Narrische Wieber“
Zeit: Von 13:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Wir verbringen mit Kaffee und Kuchen einen lustigen närrischen 
Nachmittag zusammen.
Wird ein Abhol- und Bringdienst gebraucht, bitte bei Rita Meinert 
07654-77233 melden.

Hierzu lädt der VdK-Ortsverband Rötenbach seine Mitglieder recht 
herzlich ein.

Wir freuen uns auf Euch!
Die Vorstandschaft

Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
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SEELSORGEEINHEIT  
FRIEDENWEILER-EISENBACH

Gottesdienstordnung
Sa, 07.02.2026 Samstag der 4. Woche im Jahreskreis
15:00 Stille Anbetung
  St. Leodegar Rötenbach
  Lucia Knöpfle
18:30 Eucharistiefeier - mit Kerzenweihe und Blasiussegen
  St. Benedikt Eisenbach
  Claudius Dufner

So, 08.02.2026 + 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:30 Eucharistiefeier - mit Kerzenweihe und Blasiussegen
  Lothar und Frieda Hofmeier; Erich und Maria Hofmeier; 
 Leopold und
  Erika Wunderle; Monika Winterhalder; Verst. der Fam. 
 Kistler-Reineck
  St. Johannes Baptist Friedenweiler
  Claudius Dufner

Di, 10.02.2026 Heilige Scholastika, Jungfrau [um 547] (G)
18:30 Eucharistiefeier
  Herz-Jesu Oberbränd
  Emmanuel Lossou
18:30 Gebetstreffen
  St. Leodegar Rötenbach
  Lucia Knöpfle

Do, 12.02.2026 Donnerstag der 5. Woche im Jahreskreis
11:00 evangelischer Gottesdienst
  Altenheim ProSeniore Friedenweiler

Fr, 13.02.2026 Freitag der 5. Woche im Jahreskreis
18:30 Andacht
  St. Leodegar Rötenbach
  Gemeindeteam

Sa, 14.02.2026 Heiliger Cyrill, Mönch [869], und heiliger Metho-
dius, Bischof [885], Glaubensboten bei den Slawen, Schutzpat-
rone Europas (F)
18:30 Eucharistiefeier - Alle Leute groß und klein dürfen
 heut verkleidet sein
  St. Josef Bubenbach
  Johannes Kienzler

So, 15.02.2026 + 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:30 Eucharistiefeier - Alle Leute groß und klein dürfen
 heut verkleidet sein
  St. Leodegar Rötenbach
  Emmanuel Lossou

Di, 17.02.2026 Dienstag der 6. Woche im Jahreskreis
oder Heilige Sieben Gründer des Servitenordens [14. Jh.] (g)
18:30 Gebetstreffen
  St. Leodegar Rötenbach
  Lucia Knöpfle

Do, 19.02.2026 Donnerstag nach Aschermittwoch
11:00 Eucharistiefeier
  Altenheim ProSeniore Friedenweiler
  Claudius Dufner

Fr, 20.02.2026 Freitag nach Aschermittwoch 
15:00 Barmherzigkeitsstunde
  St. Leodegar Rötenbach
  Lucia Knöpfle
18:30 Vesper/Abendgebet oder Rosenkranz
  St. Leodegar Rötenbach
  Sabine Müller, Gemeindeteam

Sa, 21.02.2026 Samstag nach Aschermittwoch
18:30 Eucharistiefeier
  Verstorbene der Fam. Tammen-Goebel
  St. Johannes Baptist Friedenweiler
  Emmanuel Lossou
So, 22.02.2026 + ERSTER FASTENSONNTAG
10:30 Eucharistiefeier
  Theresia Beha und verst. Ang.; Elfriede Duttlinger Jtg. 
 und Karl Duttlinger; Annette Schledermann Jtg.; Albert
 und Rosmarie Bartler Josef Duffner Jtg.; Alfons und Josefine
 Duffner Jtg.; Manfred und Hilde Billharz; Adelheid 
 Willmann Jtg.
  St. Benedikt Eisenbach
  Johannes Frische 

Das Pfarrbüro in Eisenbach und Friedenweiler ist von Montag, 
den 16. Februar bis einschließlich Freitag, den 27. Februar 2026 
geschlossen.
 
Herzliche Einladung zum Mitmachen beim Projektchor zum Sing-
spiel „Abrahams Kinder“. Zusammen mit den Chorwürmer der 
Grundschule Friedenweiler führen wir am 13.Juni um 17 Uhr in der 
Rötenbacher Kirche das kindegerecht verfasste interreligiöses Sing-
spiel auf. SchülerInnen ab der 5.Klasse und Erwachsene treffen sich 
zur Terminabsprache und zum Probesingen am Montag, 9.2. im 
Pfarrstüble in der Kath. Kirche in Rötenbach um 18.30 Uhr. Es 
laden ein Regina Dreher, Gref’in, Susanne Filser und Pia Wehrle.
 
Momente der Stille - Zeit für die Seele
Die Fastenzeit weckt bei vielen Menschen die Sehnsucht neuen Pers-
pektiven für Körper und Geist. Viele Menschen fasten, üben Verzicht 
- Üben braucht es auch um sich spirituell eine Pause für den Geist, die 
Seele zu gönnen. Vielleicht haben Sie Interesse, sich uns vier Wochen 
anzuschließen und Stille täglich zu üben mit angeleiteten Impulsen. 
Wir laden herzlich ein zum Informationstreffen am Montag, 24. Fe-
bruar 2026 nach Friedenweiler ins Pfarrhaus, Lindenstraße 1, um 19 
Uhr. Für Ihr Zeitmanagement: die wöchentlichen Gruppentreffen, 
wer möchte, sind die 5 Montage im März. Ort klären wir in der Grup-
pe. Ihre GRef'in Regina Dreher, 07651-17449011 
 
Die Benefizlesung von Frau Birgit Hermann zu Gunsten der Dachsa-
nierung unserer Kirche erbrachte den erfreulichen Betrag von Euro 
350,00. Birgit Hermann und auch den Spendern ein ganz herzliches 
Vergelt`s Gott!
 
Wir bitten herzlich um Ihre Spende. Konto: Kath. Kirchengemeinde 
Friedenweiler, IBAN DE75 6805 1004 0004 1310 74
Verwendung: „Spende Sanierung Klosterkirche Friedenweiler“,
Vielen herzlichen Dank!

EVANGELISCHE KIRCHE  
LÖFFINGEN

Evangelische Kirchengemeinde Löffingen
So.,  08.02.   09.30 Uhr Gottesdienst
So.,  15.02.   09.30 Uhr Gottesdienst
So.,  22.02.   09.30 Uhr Gottesdienst
 
Unsere Gottesdienste finden bis Karfreitag im Gemeindesaal 
statt!
 
Friedensgebet
freitags 17.30-17.45 Uhr, 
Evang. Kirche (außer in den Schulferien)

Kirchennachrichten 



14 | SAMSTAG, 07. FEBRUAR 2026 AMTSBLATT DER GEMEINDE FRIEDENWEILER

Konfirmandenunterricht:
mittwochs 15.30 Uhr 
(außer in den Schulferien)
 
„Kennst Du Hoffnung, Glaube, Liebe?“
Do., 19.2.  19.00 Uhr, Gemeindesaal
Ein gemütliches Treffen für Jeden zum gemeinsam Lächeln, sich 
austauschen und Kraft tanken.
 
Seniorenkreis
Do., 26.2.  15.00 Uhr Gemeindesaal

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.ev-kirche-loeffingen.de

CHRISTUSGEMEINDE HOCHSCHWARZWALD

Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden K.d.ö.R.
Gutachstraße 46
79822 Titisee-Neustadt
www.christusgemeinde-hochschwarzwald.de
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten.
Sie finden an folgenden Terminen statt:
• Sonntag 08.02.2026 Gottesdienst um 10.15 Uhr
• Sonntag 15.02.2026 Gottesdienst um 10.15 Uhr
• Samstag 21.02.2026 Heilungs- und Segnungsabend um 

18.00 Uhr

 Wir freuen uns auf Sie
Pastor Markus Jerominski

FEG TITISEE-NEUSTADT

FeG Titisee-Neustadt
Im Bildstöckle 8
79822 Titisee-Neustadt
Pastor: Matthias Dobutowitsch
Tel.: 07651-2753 • Mail: fegtn@gmx.de
www.feg-tn.de
 
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten, jeden Sonn-
tag um 10:30 Uhr.

Auch schon gerne ab 10 Uhr zu Getränken an der Bar und Ge-
meinschaft.

Aktuelle Infos und weitere Angebote für die ganze Familie fin-
den Sie auf unserer Homepage.

Gerne können Sie Anliegen an unser Gebetsteam weiterleiten 
gebetsteam@feg-tn.de.
 
Ihre FeG Titisee-Neustadt

Umwelt 

Öffnungszeiten Entsorgungseinrichtungen 
des Landkreises an Fastnacht 2026
am Rosenmontag, den 16.02.2026 haben folgende Entsor-
gungseinrichtungen geschlossen:

• Regionale Abfallzentren Breisgau und Hochschwarzwald 
• Bauschuttrecyclinganlage und Erdaushubdeponie Langenord-

nach geschlossen vom 16.02. - 17.02.2026
• Erdaushubdeponie Bader in Feldberg - Bärental geschlossen 

vom 16.02. - 17.02.2026

Mitteilungen anderer Behörden 

Öffnungszeiten Landratsamt  
Breisgau-Hochschwarzwald an Fastnacht
Alle Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald haben am Schmutzigen Donnerstag, 12. Februar, 
ab 10:30 Uhr für Besucher geschlossen. Am Rosenmontag, 16. 
Februar, bleiben alle Verwaltungsgebäude des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald für Besucher ganztags geschlossen. 
Dies gilt sowohl für alle Gebäude am Standort Freiburg als auch 
für die Außenstellen in Breisach, Müllheim und Titisee-Neustadt. 
Ebenfalls geschlossen bleibt am Rosenmontag die Tiefgarage in der 
Stadtstraße 2 in Freiburg. 

Günstiger zur Fasnet:
11 % Rabatt auf die Tageskarte 
Gruppe in der App
Gemeinsam Fasnet machen: Besucher, Familien und Narrenvereine 

können die lokalen Veranstaltungen und Umzüge im RVF mit Bus 
und Bahn sicher erreichen. Die Tageskarte ist dafür der richtige Fahr-
schein. Gerade für Gruppen bietet sie sich an: Mit Solo+ oder Duo+ 
für ein oder zwei Erwachsene fahren bis zu 4 Kinder bis einschließ-
lich 14 Jahre kostenlos mit. Für Gruppen bis zu 5 Personen lohnt 
sich die Tageskarte Gruppe. Größere Gruppen können Tageskar-
ten kombinieren oder um Einzelfahrten ergänzen. Es ist fast immer 
günstiger als der Gruppenfahrschein – und viele haben ja bereits 
ein Deutschland-Ticket.
Preislich noch attraktiver wird die Tageskarte, wenn sie in den Apps 
RVF mobil oder VAG mobil gekauft wird: Vom 12. bis zum 17. Februar 
gibt es sogar 11 % Rabatt auf die Tageskarte Gruppe in jeder Preis-
stufe. Ab dem 09. Februar startet der Vorverkauf für die närrische 
Woche. Einfach die passende Tageskarte per App auswählen und 
den Gutscheincode FASNET26 eingeben.
Auch die Tageskarte Solo+ und Duo+ sind per App rund 4 % güns-
tiger.
Verabreden, Durchzählen, Fahrschein per App lösen und mit Bus 
und Bahn ab ins närrische Treiben.
Mehr unter rvf.de
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WAS NUN HERR KOMMISSAR?
Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei
zum Thema „Wohnungseinbruch“
UNSERE FAKTEN: Einbrecher nutzen die „Dunkle Jahreszeit“ um 
vermehrt in Wohnhäuser einzusteigen. Die Einbruchszahlen sind seit 
November 2025 angestiegen.
UNSERE TIPPS:
• Halten Sie die Hauseingangstür geschlossen und verriegeln Sie 

bei Abwesenheit und nachts immer zweifach.

• Fenster bei Abwesenheit immer geschlossen halten. Auch ein 
gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster.

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung bei Abwesenheit einen 
bewohnten Eindruck vermittelt (z.b. Licht eingeschaltet).

• Informieren Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen 
etwas verdächtig vorkommt.

• Mechanische Sicherungen an Fenster und Türen bieten den 
besten Einbruchschutz.

UNSER ANGEBOT: Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des 
Polizeipräsidiums Freiburg bietet eine kostenlose und neutrale 
sicherungstechnische Beratung vor Ort an.
Terminvereinbarung: Tel 0761/29608-25
 
Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

Für Sie notiert 

10.02.2026 Tag der Kinderhospizarbeit
 
Aus diesem Anlass zeigt das Krone-Theater am 10.02.2026, 
20:00 Uhr den Film
 
Mit Liebe und Chansons
 
...die unglaubliche, aber wahre und mit viel Humor erzähl-
te Geschichte von der größten Liebe, die es geben kann: 
die einer Mutter zu ihrem Kind. Paris in den 1960er Jahren: 
Esther Perez bringt ihr sechstes Kind zur Welt, den kleinen Ro-
land. Er wird mit einer Fehlbildung am Fuß geboren. Die Ärzte 
sind sich sicher, dass Roland niemals richtig laufen wird. Doch 
Esther ist eine starke und sture Frau, die ihrem Kopf und vor 
allem ihrem Herzen folgt. Entgegen aller Ratschläge verspricht 
sie Roland, dass er an seinem ersten Schultag wie alle anderen 
Kinder auf eigenen Beinen in die Schule gehen wird.
 

Wir begleiten das Leben mit Herz und Hand.

Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. 
Wege gestalten. Gemeinsam.
Verwaltung und Geschäftsstelle
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt
Johanna Fehrenbach
07651 93 626 0 • j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de
 
Persönliche & Gruppenangebote Hochschwarzwald
Simon Löffler 
07651 93 626 11 • s.loeffler@lebenshilfe-ssw.de
     
Das neue Freizeitprogramm für 2026 ist da! 
Wir haben für das neue Jahr wieder ein abwechslungsreiches und 
vielfältiges Freizeitangebot voller Tagesangeboten, Kursen und Rei-
sen zusammengestellt. Ob jung oder alt, für jedes Alter ist etwas 
dabei! Eine gedruckte Version des Freizeitprogramms 2026 wird in 

Freiwilliges Soziales Jahr  
an der Grundschule Schluchsee
Die Grundschule Schluchsee bietet Dir ab dem 01.09.2026 die 
Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren.
Interessiert? Dann bewirb Dich jetzt bis 28.02.2026.
Wir freuen uns auf Dich !!!

Nähere Infos findest Du in der vollständigen Stellenausschrei-
bung auf der Homepage der Gemeinde Schluchsee www.ge-
meinde-schluchsee.de/Rathaus/Stellenausschreibungen oder 
unter: www.freiwilligendienste-caritas.de
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Kürze ebenfalls bei uns im Freizeitbüro verfügbar sein. Bis dahin ist 
es auf der Startseite unserer Homepage unter www.lebenshilfe-ssw.
de zu finden.   
Wir blicken mit großer Vorfreude auf jede einzelne Anmeldung 
und freuen uns auf bunte Momente! 
 
Närrische Zeit- Individuelle Fasnetbetreuung! 
Auch wenn wir in diesem Jahr leider keine große Fasnet-Party an-
bieten können, möchten wir die närrische Zeit trotzdem gemein-
sam gestalten- ganz individuell und nach Wunsch! Im Rahmen einer 
Einzelbetreuung (FuD) begleiten wir Teilnehmer*innen während 
der Fasnetzeit zum Beispiel beim Anschauen von Umzügen, bunten 
Nachmittagen oder individuellen Fasnetsaktivitäten nach persönli-
chem Interesse.
Für nähere Informationen melden Sie sich bei: Simon Löffler, 
Tel. 07651 93 626 11, E-Mail: s.loeffler@lebenshilfe-ssw.de

Gemeinde Hinterzarten
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Ausschreibung der Stelle des/der hauptamtlichen
 Bürgermeisterin/Bürgermeisters (m/w/d)

Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters (m/w/d) der Ge-
meinde Hinterzarten, ausgezeichnet als Heilklimatischer Kurort 
mit ca. 2.700 Einwohnern, ist in Folge des Ablaufs der Amtszeit 
des derzeitigen Stelleninhabers neu zu besetzten. Die Amtszeit 
beträgt 8 Jahre. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzli-
chen Bestimmungen.

Die Wahl findet am Sonntag, den 19. April 2026 statt; eine 
eventuell notwendig werdende Stichwahl am Sonntag, den 
03. Mai 2026.
Die ausführliche Stellenausschreibung finden 
Sie auf unserer Homepage 
https://www.gemeinde-hinterzarten.de/jobs/
index.php.
Die Bewerbungsfrist hat bereits begonnen und 
endet am 26.März 2026, 18.00 Uhr.

Die Stadt Titisee-Neustadt, mit ca. 12.800 Einwohnerinnen und 
Einwohner im Herzen des Hochschwarzwaldes, beschäftigt als 
große kommunale Arbeitgeberin im Hochschwarzwald über 
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Be-
reichen. Engagierte Arbeitskräfte, die mit uns gemeinsam die 
Zukunft von Titisee-Neustadt gestalten möchten, sind bei uns 
willkommen.
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Schreiner/in (m/w/d) Bauhof

 
Unser Angebot:
• Bei Vorliegen der fachlichen und persönlichen Vorausset-

zungen eine Eingruppierung nach den geltenden Vorschrif-
ten des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) bis 
Entgeltgruppe 7 (3.205,23 € bis 3.935,06 € brutto im Monat)

• Jahressonderzahlung und Leistungsorientierte Bezahlung 
(LOB)

• Zusätzliche Vergütung von Arbeiten in der Rufbereitschaft 
sowie bei Einsätzen an Sonn- und Feiertagen

• Betriebliche Gesundheitsförderung und Altersvorsorge
• Kostenlose Saisonkarte für das städtische Freibad
• Möglichkeit des Bikeleasings, Hansefit, Jobticket und weite-

ren Benefits
• Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Betreuungs-

möglichkeit für Ihre Kinder
 
 
Weitere Infos finden Sie unter: www.titisee-neustadt.de 

unter der Rubrik „Karriere“
  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags, 9 Uhr der 
Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter Abbuchungs-
erlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlos-
sen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der Anzeigenbe-
stellung den Code P-2026-01 an.

Starten Sie erfolgreich ins neue Jahr – 
mit 15 % Rabatt auf Ihre Anzeigenbuchung!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Frühbucher-Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Anzeigen, 

die zwischen KW 2 und KW 7 (06.01. – 16.02. 2026) 
erscheinen.

• Starker Jahresauftakt: Nutzen Sie die Aufmerksamkeit zum
Jahresbeginn für Ihre Werbung.

• Flexibel planbar: Gilt für alle Formate und Erscheinungstermine 
im Aktionszeitraum.

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 2 – KW 7 (06.01.–16.02.2026)

buchen.
2. 15 % Rabatt automatisch sichern.
3. Ihre Botschaft erreicht die Region – frisch, wirksam und zum 

besten Start in 2026.

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle 
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Mit 15% 
Rabatt 

ins neue 
Jahr!
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Markus Zepf | Steinmetz- und Bildhauermeister
Wutachstr. 32 | 79843 Löffingen-Seppenhofen
Tel. 07654 921819 | www.natursteine-zepf.de
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Wir fertigen stilvolle Grabsteine
individuell nach Ihren Wünschen

Ausführung jeglicher Natursteinarbeiten

Achtung, Familienbetrieb kauft 
Pelze, Bleikristall, Teppiche, Kroko, Taschen, D. Taschen, 

Abendgarderobe, Armbanduhren, Wanduhr 2En1, Bilder, 
Vorwerk, Staubsauger, Musikinstrumente, alte Möbel, 

Nähmaschinen und Schreibmaschinen, Tafelsilber, 
Goldschmuck, Modeschmuck jeglicher Art, Münzen. 

Komme vor Ort, zahle in bar. 
Familienbetrieb seit 1985, Herr Gert, 

Tel. 0178  465 82 40

Metzgerei Butsch
Löffingen

Unser Angebot über die 
Fasnachtstage:

Herzhaft, gewürzter Hexengulasch        100 g 1,59 €

Hausgemachte Pfeffersalami  100 g  1,99 €

Portionslyoner pro Stück  2,85 €

Zum Katerfrühstück: 
Hausgemachter Matjessalat und eingelegter Rollmops

Wir wünschen allen eine glückselige Fasnet
Narri Narro 

 • Inhaber Sebastian Butsch • Demetriusstr. 15 • 79843 Löffingen
Tel. 0 76 54 - 312 • Fax 72 22 • Mobil 0160 - 6 34 14 25 • metzgerei-butsch@t-online.de

 Metzgerei Butsch
Löffingen

Wir suchen in Verkauf und Küche Mitarbeiter, 
auch ohne Qualifikation, wir lernen gerne an.
Bitte bei Interesse melden Telefon: 07654/312

E-Mail: metzgerei-butsch@web.de
oder einfach vorbeikommen
 •  Inhaber Sebastian Butsch  •  Demetriusstr. 15  •  79843 Löffingen 

Tel. 0 76 54 - 312  •  Fax 72 22  •  metzgerei-butsch@t-online.de

Nebenverdienst in der Pflege
Minijob, 2-3 mal / Woche, 2-4 Std.,  

Festvergütung 600 € mtl. (18 € / Stunde)  
in Hinterzarten.  

Bernd Riepen, Tel.: 0171-704 91 59

Kneippverein Titisee-Neustadt sucht  
Übungsleiter/in für Senioren in Titisee

Wir suchen eine engagierte und freundliche Person die Freude daran hat, 
Senioren/innen in Titisee in Bewegung zu bringen. Die Gruppe trifft sich einmal 

pro Woche und freut sich auf eine motivierende Unterstützung. 
Auskunft unter 07651 971 624

Wir sind eine Familie mit zwei Kindern und suchen: 
• Grundstück für Tinyhaus (gerne am Waldrand)  
• min. 400-m²-Grundstück  
•  optional ein Abrisshaus mit naturnahem Grundstück 
• familienfreundliche Umgebung  
•  wir interessieren uns auch sehr für Gärtnern und  

Selbstversorgung
Kaufpreis: im Rahmen von 100.000 €.  
Bei Interesse gerne unter 0157 307 012 41 melden.



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6

Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07651 971 800 • www.klavierbau-jacobi.de

 Fasnet 2026
Betriebsruhe am 12.02.2026 und 13.02.2026

Ab dem 16.02.2026 (Rosenmontag) sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

WICHTIGE INFORMATION
Vorgezogener Anzeigenschluss KW 7 Fasnacht 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 7 erscheinen? 
Dann buchen Sie einen Tag früher!
Aufgrund der Fasnachtstage am 12.02. und 13.02.2026 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 7 spätestens am Freitag, 06.02.2026 im Verlag eingehen.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de


